
aufnahme
Aufgenommen werden Kinder im Alter von 0-3 Jahren. Die Aufnahme ist verbindlich 
und kann nur mit 3-monatiger Kündigungsfrist aufgelöst werden.

attest
Nach Infektionskrankheiten und Krankenhausaufenthalten ist uns eine ärztliche 
Unbedenklichkeitsbescheinigung vorzulegen.

aufsichtspflicht
Diese beginnt und endet mit dem persönlichen Abgeben und Abholen in der Grup-
pe. Bei Veranstaltungen oder Festen liegt die Aufsichtspflicht bei den Eltern. Sollten 
andere Personen als die Erziehungsberechtigten das Kind abholen, geben diese 
ausschließlich an, wer das Kind abholt. Für Kinder unter 12 Jahren ist das Abholen 
von Krippen-Kindern generell nicht erlaubt.

ankommen
Bitte geben Sie Ihr Kind bei der für die Gruppe jeweils zuständigen Erzieherin ab.

benachrichtigung
Wir bitten Sie, Ihr Kind bei Urlaub oder Krankheit bis spätestens 8:30 Uhr des Fehl-
tages in der Krippe zu entschuldigen. 

datenschutz
Alle Angaben der Eltern und die pädagogische Arbeit am einzelnen Kind werden 
vertraulich behandelt und nicht ohne die Zustimmung der Erziehungsberechtigten 
an Dritte weitergegeben.

eingewhnungsphase
Unter der Eingewöhnungsphase (mind. 3 Wochen) verstehen wir die erste Zeit in 
der Krippe, die das Kind braucht, um sich an die neue Umgebung, die neuen Be-
zugspersonen und einen veränderten Tagesablauf zu gewöhnen. Es muss gleich-
zeitig seine gewohnte Umgebung verlassen und sich für mehrere Stunden von 
den bisherigen Bezugspersonen trennen. Diese Zeit dauert bei jedem Kind unter-
schiedlich lange und jedes Kind durchlebt diese Phase anders. Es ist manchmal 
eine schwierige Zeit für Eltern und Kind, die nach unseren Erfahrungen am besten 
überstanden wird, wenn die Eltern trotz anfänglichen Protests das Kind konsequent 
und regelmäßig bringen. Wir unterstützen Sie in dieser Zeit voll und ganz. Reden 
Sie über Ihre Anliegen!

entwicklungsgesprche / elterngesprche
In regelmäßigen Abständen führen wir mit Ihnen Gespräche über den Entwicklungs-
stand Ihres Kindes. Grundlage dafür sind Beobachtungen aus dem Alltag, in der 
Krippe und zu Hause. 

feste
Während des Krippenjahres feiern wir mit den Kindern verschiedene Feste (z.B. St. 
Martin, Weihnachten, Fasching...). Die Termine werden rechtzeitig angekündigt und 
wir freuen uns über rege Teilnahme der Familien.

geburtstag
In der Kinderkrippe feiern wir jeden Geburtstag. Fällt dieser auf ein Wochenende 
oder in Ihre Urlaubszeit, wird die Feier nachgeholt. Das Geburtstagskind bringt 
etwas zum Essen (z.B. Gebäck) für die Gruppenfeier mit, das Sie bitte vorher mit der 
Gruppenleitung absprechen. 

haftung
Für Verlust, Verwechslung oder Beschädigung der Garderobe und der Ausstattung 
der Kinder kann keine Haftung übernommen werden. Dies gilt ebenso für mitge-
brachtes Spielzeug und Fahrzeuge. 

hausschuhe 
Damit die Spiel- und Aufenthaltsräume der Kinder vom Straßenschmutz sauber 
bleiben und die Kinder sich bequem bewegen können, braucht jedes Kind ein Paar 
Hausschuhe oder Laufsocken mit rutschfesten Sohlen. Diese sollten mit Namen 
gekennzeichnet sein und auf das Ablagebrett der Schuhbänke gestellt werden. Die 
Straßenschuhe bleiben zwecks Schmutzes und Nässe auf dem Boden stehen. 

hygiene
Wenn nicht unbedingt notwendig, sollten Erwachsene aus hygienischen Gründen 
nicht mit nassen und schmutzigen Schuhen die Spielbereiche der Kinder betreten, 
da diese oft am Boden spielen bzw. Krabbelkinder sich darauf fortbewegen.

informationen
Zu allen wichtigen Angelegenheiten, Terminen usw. werden die Eltern vom Perso-
nal durch Elternbriefe, Aushänge im Eingangsbereich oder durch die Infoseite des 
Zwergentratschs informiert.

jugendamt
Über das Jugendamt können gering verdienende Eltern  eine Beitragsermäßigung 
beantragen. In besonderen Fällen übernimmt das Jugendamt bzw. das Sozialamt 
ganz oder teilweise die Elternbeiträge. Sprechen Sie mit uns darüber  – Ihr Anlie-
gen wird selbstverständlich vertraulich behandelt. 

knirpsclub
Einmal wöchentlich findet die Frühförderung knirpsclub für alle Kinder ab dem 
2. Lebensjahr statt. Deswegen sollten die Kinder an diesem Tag spätestens um 
9.00 Uhr in der Krippe sein.

kleidung
In der Krippe ist bequeme und der Jahreszeit angepasste Kleidung erwünscht, die 
auch schmutzig werden darf. In der kalten Jahreszeit müssen die Kinder eine Kopf-
bedeckung und wenn nötig Handschuhe mitbringen. Die Schuhe sollten rutsch-
feste Sohlen haben, damit die Kinder auf dem Spielplatz ungefährdet klettern und 
springen können. Es ist erwünscht, dass die Kinder Matschhose und Gummistiefel 
in der Krippe deponiert haben.

kochen
Wir kochen selbst – und zwar abwechslungsreich, frisch und gesund. Auf besonde-
re Ernährung (Allergien) achten wir natürlich auch. Bitte geben Sie uns Bescheid, 
wenn Ihr Kind einer besonderen Ernährungsform bedarf. Wir bitten daher davon 
abzusehen, eigene Speisen mitzubringen.

krankheiten
Krankheitsverdächtige Kinder dürfen nicht in die Krippe geschickt werden. Bei Er-
krankung bitte die Gruppenleitung benachrichtigen. Liegen bei Geschwistern eines 
Kindes oder innerhalb der Wohngemeinschaft ansteckende Krankheiten vor, darf 
das Kind erst aufgrund einer ärztlichen Bestätigung die Krippe wieder besuchen. 
Kinder mit Ausschlägen (ausgenommen Allergien) können erst wieder nach völliger 
Ausheilung und anhand einer ärztlichen Bestätigung die Krippe besuchen. Bedenken 
Sie, dass wir Kinder auch unter einem Jahr betreuen und für diese das Infektionsrisi-
ko noch höher ist (s. Merkblatt zur Belehrung nach dem Infektionsschutzgesetz).
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